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Regierungsratsbeschluss vom 3. März 2026 
 
Verordnung des UVEK über die Änderung von Anhang 2 Ziffer 11 Absatz 3 der Gewässer-
schutzverordnung (GSchV, SR 814.201); Vernehmlassung; Stellungnahme des Kantons Ba-
sel-Stadt 

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 26. November 2025 haben Sie uns die Vernehmlassungsunterlagen zur Ver-
ordnung des UVEK über die Änderung von Anhang 2 Ziffer 11 Absatz 3 der Gewässerschutzver-
ordnung zukommen lassen. Wir danken für die Gelegenheit zur Stellungnahme. 
 
Der Regierungsrat begrüsst die Änderung zum besseren Schutz des Grundwassers vor chemi-
schen Verunreinigungen: Durch diese Anpassungen wird den Zuströmbereichen als zentrales 
Element des planerischen Grundwasserschutzes eine höhere Bedeutung zugewiesen. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. Für Rückfragen steht Ihnen 
gerne das Amt für Umwelt und Energie, Harald Hikel (harald.hikel@bs.ch, Tel. 061 267 08 04) zur 
Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

  
Dr. Conradin Cramer 
Regierungspräsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


